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Coronavirus: Kurzarbeitsentschädigung für 
Mitarbeitende auf Abruf 

Der Bundesrat hat am 28. Oktober 2020 die Änderung der Covid-19-Verordnung Arbeits-
losenversicherung beschlossen. Mit der Änderung wird Mitarbeitenden auf Abruf in ei-
nem unbefristeten Arbeitsverhältnis Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung gewährt. 
Die Änderung tritt rückwirkend ab 1. September 2020 in Kraft.  

Das Parlament hat am 25. September 2020 beschlossen, das Covid-19-Gesetz zu erweitern, 
um Mitarbeitende auf Abruf in unbefristeten Arbeitsverhältnissen einen Anspruch auf Kurzar-
beitsentschädigung zu gewähren. Es räumte dem Bundesrat damit die Kompetenz ein, den 
Anspruch und die Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung für diese Personengruppe zu re-
geln. Mit der vorliegenden Änderung der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung hat 
der Bundesrat diese Kompetenz wahrgenommen und das Anliegen des Parlaments nach Kon-
sultation der Sozialpartner und der Kantone umgesetzt. 

Die Regelung sieht einen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung für Mitarbeitende auf Abruf 
in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis vor, die seit mindestens sechs Monaten im Betrieb 
tätig sind. Die Änderungen treten rückwirkend ab 1. September 2020 in Kraft. Sie stellen für 
diese Personengruppe somit einen Anspruch ohne Unterbruch seit März 2020 sicher. Ihr An-
spruch ist bis zum 30. Juni 2021 befristet. 

Für Rückfragen: Kommunikation WBF 
 info@gs-wbf.admin.ch, 
 +41 58 462 20 07  
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